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Kleine Anfrage mit Antwort

Wortlaut der Kleinen Anfrage

der Abgeordneten Elke Twesten und Ina Korter (GRUNE), eingegangen am 10.10.2011

Versalzung an Weser und Elbe - Handelt die Landesregierung bei den umstrittenen Vertie-
fungsmaRnahmen von Weser und Elbe mit zweierlei Mal3?

Dem Stader Tageblatt vom 4. Februar 2011 zufolge (,Klare Worte zur Elbvertiefung“) hat Landwirt-
schaftsminister Gert Lindemann auf den Norddeutschen Obstbautagen in Jork im Alten Land an der
Unterelbe sein Wort gegeben: ,Das Land Niedersachsen wird sein Einvernehmen zur Elbvertiefung
nur erteilen, wenn die Deichsicherheit und die Versorgung der Obstbauern mit sauberem Wasser
fur die Beregnung sichergestellt ist."

Das Tageblatt berichtet hinsichtlich der Aussagen des Ministers weiter wie folgt:

.Die vom Bund vorgelegte Schutzauflage Salz sei inakzeptabel. So etwas Unverbindliches kénne
das Land Niedersachsen ,nicht unterschreiben - falls die Elbvertiefung Uberhaupt noch kommt'.
Seine Position: Die Versorgung der Betriebe mit sauberem Wasser flr die Beregnung in Fruhjahr
(Frostschutz) und Sommer (Trockenheit) misste vor der Vertiefung ,im Sinne der Obstbauern’ ver-
bindlich geregelt sein. Bezahlt werden missten die notwendigen MalRnahmen - die Kosten werden
auf mindestens 25 Mio. Euro, mdglicherweise 150 Mio. Euro geschétzt - von Hamburg. Schlieflich
profitiere der Hafen von dem Vorhaben, die niederséchsischen Obstbauern durften nicht auf den
Folgekosten sitzen gelassen werden. Wer Schaden verursache, misse fiir diese geradestehen, so
Lindemann an die Adresse von Bund und Hamburg.“

Die Obstbauern im Alten Land mégen sich Uber diese klare Aussagen des Ministers gefreut haben.
Angesichts des von Niedersachsen unter Beteiligung des Ministers Ende Juni erteilten Einverneh-
mens zu den nicht minder umstrittenen geplanten Weservertiefungen sollen die Interessen der dort
von der Versalzungsproblematik betroffenen Landwirte in einem Generalplan Wesermarsch umge-
setzt werden, der allerdings hinsichtlich der Versorgung der Landwirte mit sauberem Wasser noch
keine vergleichbar verbindlichen Aussagen, wie sie Herr Minister Lindemann im Falle der Elbe ge-
troffen hat, enthélt. Dazu wurde fur die dort betroffenen Landwirte seitens der Landesregierung zu-
nachst eine Machbarkeitsstudie beschlossen. Ob der angekindigte Generalplan Wesermarsch
technisch und wirtschaftlich durchfiihrbar ist, muss erst noch untersucht werden. Die Landesregie-
rung hat jedoch bereits angekundigt, die hierfiir geschéatzten Kosten von 50 bis 65 Mio. Euro gro-
RBenteils (35 Mio. Euro) dem niederséchsischen Steuerzahler und den betroffenen Verbanden und
Grundstucksbesitzern aufzubirden, statt den Vorhabentrager in die Verantwortung zu nehmen.
Und anders als Minister Lindemann bei der Elbvertiefung verspricht, soll mit den Weservertiefungen
bereits begonnen werden, bevor mit einer sogenannten Vermeidungslésung die Versalzungsprob-
lematik, die sich durch die neue Vertiefung noch verstérkt, zumindest abgeschwécht wird.

Wir fragen die Landesregierung:
1. Wurden die Aussagen von Minister Lindemann im Stader Tageblatt richtig wiedergegeben?
2. Wenn nicht, was hat der Minister stattdessen genau gesagt?

3. Kdnnen die betroffenen Obstbauern auf das Ministervotum vertrauen, dass ,die Versorgung
der Betriebe mit sauberem Wasser fur die Beregnung in Frihjahr (Frostschutz) und Sommer
(Trockenheit) ... vor der Vertiefung ,im Sinne der Obstbauern’ verbindlich geregelt* sein miss-
te?
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4. Ist es angesichts des Hamburger Drucks auf Niedersachsen, sein rechtlich erforderliches Ein-
vernehmen zur geplanten Elbvertiefung zeitnah zu erteilen, realistisch, dass Niedersachsen
dieses so lange verweigert, bis eine zufriedenstellende Lésung fur die Salinitatsproblematik
verbindlich festlegt ist?

5. Wie realistisch ist die vom Minister geforderte Kosteniibernahme durch die Verursacher aus
Hamburg, oder wie viele Steuergelder wird Niedersachsen dann unter Umstanden fir eine
Losung ausgeben missen?

6. Ist es nach niederséachsischer Landesverfassung und Grundgesetz iberhaupt zulassig, dass
das Land Niedersachsen fir die Beseitigung der Folgeschaden einer Elbvertiefung aufkommt,
die es nicht verursacht?

7.  Wie vertrauenswiirdig sind die ,klaren Worte* von Minister Lindemann an der Unterelbe, wenn
diese MaRstédbe an der Unterweser offensichtlich nicht gelten?

8. Warum hat das Land Niedersachsen sein Einvernehmen zur Vertiefung der Au3en- und Un-
terweser erteilt, bevor die beschriebene Vermeidungslésung umgesetzt ist und damit eine
noch schlimmere Versalzung des Graben- und Trankewassers in der Wesermarsch zumin-
dest abgemildert wird?

(An die Staatskanzlei ibersandt am 20.10.2011 - 1I/72 - 1138)

Antwort der Landesregierung

Niedersachsisches Ministerium Hannover, den 15.12.2011
fur Ernahrung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz
und Landesentwicklung
- 104-01425/3-307 -

Eine der Voraussetzungen fur die Erteilung des Einvernehmens des Landes Niedersachsen zu den
VertiefungsmaRnahmen an Weser und Elbe war bzw. ist die Umsetzung von MalRnahmen, die ge-
eignet sind, potenzielle Verschlechterungen fir die Flussanlieger auf ein Mindestmal® zu reduzie-
ren. Diese sind in der Regel von dem Vorhabentrager zu tragen.

Die wirtschaftliche Betroffenheit der Landwirtschaft stellt sich dabei an der Weser anders dar als an
der Elbe. An der Weser gibt es insbesondere eine Betroffenheit fiir das Trankewasser und damit fir
weidende Tiere. An der Elbe gibt es dartiber hinaus eine besondere Betroffenheit fir den Obstbau.
Die Erzeugung von qualitativ hochwertigem Obst im Alten Land ist ohne einwandfreies Wasser fir
die kulturtechnisch erforderlichen Beregnungsmafinahmen, inshesondere zur Frostschutzbereg-
nung in der Blite im Frihjahr und zur klimatisierenden Beregnung im Sommer nicht moglich. Die-
ses erfordert die ErschlieBung und Speicherung von Wasser mit geringen Salzgehalten.

In beiden Féllen gilt es, MalRnhahmen zu verankern, die einen sicheren Gebrauch der Flussgewés-
ser fur die Landwirtschaft gewahrleisten.

Die Wesermarsch wird traditionell mit Weserwasser bewassert, das auch dem Weidevieh als Tran-
kewasser zur Verfiigung steht. Hierfir wurde in der Vergangenheit ein spezielles Grabensystem
angelegt, tber das die Be- und Entwasserung der Wesermarsch erfolgt.

Mit der Realisierung des Generalplans Wesermarsch soll dieses Grabensystem so verandert wer-
den, dass eine Kreislaufflihrung des Wassers erfolgen kann. Hierzu ist eine Wasserentnahme aus
der Weser sudlich von Brake vorgesehen und eine Ableitung des Wassers in die Schweiburger
Bucht. Durch diese Malinahme sollen die Qualitat des Wassers und dessen Nutzung zur Versor-
gung der Weidetiere mit Trankewasser sowie das regionaltypische Landschaftsbild nachhaltig
sichergestellt werden.
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Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:
Zu 1:

Minister Lindemann hatte sich nicht in seiner Rede ,auf den Norddeutschen Obstbautagen®, aber
am Rande dieser Veranstaltung in einem Interview fir das Stader Tageblatt zur Elbvertiefung ge-
aulert. Die dabei gemachten Aussagen hat das Stader Tageblatt sinngemaf zutreffend wiederge-
geben. Minister Lindemann hatte in diesem Interview die Uberragende Bedeutung der Deichsicher-
heit und der gesicherten Wasserversorgung fir den Obstbau im Alten Land heraus gestellt. Die
vom Bund bis dahin vorliegenden Aussagen zur Problematik der Grundwasserversalzung beurteilte
er als unzureichend und so nicht hinnehmbar, da sie der nach gutachtlichen Einschatzungen einer
niederlandischen Hochschule mdoglichen erheblichen Ausweitung der Brackwasserzone nicht
Rechnung tragen. In seiner Aussage zur Kostenverantwortung des Bundes und Hamburgs fir
MaRnahmen, die aufgrund einer Versalzung der Grundwassers erforderlich werden kénnten, hatte
Minister Lindemann allerdings keine konkreten Betrdge genannt.

Zu 2:
Vgl. Antwort zu Frage 1.
Zu 3:

Bisher liegt der Landesregierung noch kein Planfeststellungsbeschlussentwurf des Vorhabentré-
gers zur Fahrrinnenanpassung Elbe vor, zu dem sie aufgefordert wére, nach den Vorschriften des
BundeswasserstralRengesetzes ihr Einvernehmen im Hinblick auf die Belange der Wasserwirtschaft
und der Landeskultur zu erklaren. Im Rahmen der Einvernehmenspriifung wird sich die Landesre-
gierung dem Aspekt ,Salinitdtsverdnderung des Elbwassers" besonders zuwenden und sich dafir
einsetzen, dass verbindliche Regelungen getroffen werden, die Nachteile fiir den Obstanbau im Be-
reich der Niederelbe verhindern oder kompensieren.

Zu 4.

Niedersachsen wird sein Einvernehmen nur dann erteilen, wenn die Frage der Salinitatsverande-
rung und sich daraus ergebender Handlungsbedarf zufriedenstellend geklart ist. Im Ubrigen ver-
weise ich auf die Antwort zu Frage 3.

Zu 5:

Im Gegensatz zur Weser hat Niedersachsen die Fahrrinnenanpassung der Elbe nicht beantragt,
Vorteilhabender ist ausschlief3lich die Freie und Hansestadt Hamburg. Daher sind nach Auffassung
der Landesregierung grundsatzlich keine Mittel fir diese MaRnahmen aus dem Landeshaushalt
einzusetzen, sondern in erster Linie vom Verursacher zu Ubernehmen.

Zu 6:

Nein; ein Ausgleich als verpflichtende Zahlung auf Schadensersatzanspriiche, die nicht gegen das
Land gerichtet sind, scheidet aus haushaltsrechtlichen - und deshalb nicht zuletzt verfassungs-
rechtlichen - Griinden aus.

Zu 7.

Die Aussagen von Minister Lindemann entsprechen der abgestimmten Position der niedersachsi-
schen Landesregierung zur Vertiefung der Elbe.

Von unterschiedlichen MaR3stében fur die Vorhaben an Elbe und Weser bei der Beurteilung mogli-
cher Auswirkungen zulasten der Landwirtschaft kann im Ubrigen keine Rede sein. Die Landesre-
gierung steht dafur, dass die fur die Landwirtschaft bzw. den Obstbau erforderliche Wasserversor-
gung auch bei Durchfiihrung der Flussvertiefungen in beiden Regionen gewahrt bleibt und gegebe-
nenfalls dabei entstehende Kosten u. a. von denjenigen getragen werden, die Veranlasser der
Mafnahmen sind.
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Zu 8:

Die ,Vermeidungslosung” war Teil des Entwurfs des Planfeststellungsbeschlusses, den die Plan-
feststellungsbehorde der zustandigen Landesbehérde zur Erteilung des Einvernehmens vorgelegt
hat. Erst nach Erteilung des Einvernehmens konnte der Planfeststellungsbeschluss erlassen und
wirksam werden. Schon vom gesetzlich vorgesehenen Ablauf des Planfeststellungsverfahrens her
konnte die Erteilung des Einvernehmens daher nicht von der Umsetzung der ,Vermeidungslésung*
abhangig gemacht werden. Der Vorhabenstrager hat diese jetzt als Teil des Planfeststellungsbe-
schlusses mit den Ausbaumaf3nahmen und allen sonstigen AusgleichsmaBnahmen ziigig umzuset-
zen, damit es nicht zu den befiirchteten nachteiligen Auswirkungen des Ausbaus kommt. Die Was-
ser- und Schifffahrtsdirektion (WSD) Nordwest befindet sich zusammen mit dem Vorhabenstrager
(Wasser- und Schifffahrtsamt Bremerhaven) zum Thema der weiteren Planung und Umsetzung
der Vermeidungslésung im engen Dialog mit Vertretern des Kreislandvolkverbandes und den ver-
schiedenen Entwasserungsverbanden. Das Ziel, zu jedem Zeitpunkt nachteilige Wirkungen der
Ausbaubaggerungen auf die Zuwasserungssituation zu vermeiden, bildet einen Schwerpunkt der
gemeinsamen Erdrterung. Dies war auch Gegenstand eines Gespraches der WSD Nordwest in der
41. Kalenderwoche 2011 mit dem Kreislandvolkverband. Danach kann die Planung und Umsetzung
der Vermeidungslésung und der Ausbaubaggerungen zeitlich so verzahnt werden, dass jederzeit
nachteilige ausbaubedingte Wirkungen auf die Zuwéasserung und die Trankewassersituation ver-
mieden werden kénnen. Beide Seiten haben sich bei dieser Gelegenheit versichert, dass sie die
dafiir notwendige intensive Kooperation zwischen dem Vorhabenstrager und den Verbanden auch
kiinftig gewahrleisten werden.

Zur Absicherung der Wirksamkeit der vorgesehenen Malinahmen kann im Planfeststellungsbe-
schluss eine Beweissicherung angeordnet werden.

Hieraus wird deutlich, dass verschiedene Stellen intensiv daran arbeiten, weitere ausbaubedingte
Verschlechterungen fur die Wesermarsch zu vermeiden.

Gert Lindemann

(Ausgegeben am 20.12.2011)



	Drucksache 16/4317
	Kleine Anfrage mit Antwort
	Wortlaut der Kleinen Anfrage der Abgeordneten Elke Twesten und Ina Korter (GRÜNE)
	Versalzung an Weser und Elbe - Handelt die Landesregierung bei den umstrittenen Vertiefungsmaßnahmen von Weser und Elbe mit zweierlei Maß?
	Antwort der Landesregierung

